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Samstag den 25. Juli

Abonnementspreis.
Bei allen Postbureaux
franco durch die ganze

Schweiz:
Halbjäbrl: Fr. 2. 96,
Bierteijährl. Fr. t. 65,

In Solothurn bei
der Expedition:

Halbjährl. Fr. 2. 5t).
Vierteljahr!. Fr, l.2b.

Schweizerische

Zeitung.
Hei'iuiLgeZàn von einer lintllolifcke» GeMjsàjst

Einriickungsgcbühr,
tv Cts. die Petitzeile

bei Wiederholung

Erscheint jeden
Samstag

in acht oder zehn
Quartsetten,

Briefe U.Gelder franco

Errungenschaften aus dem Gebiet
des aarg. Staatskirchenrechtes

bau 1860 bis 1868.
HCorrespondenz.)

Wenn das Glück eines Kantons darin

besteht, daß die Kirche tüchtig gemaßre-

gelt wird, so ist ohne Zweifel der Kan-

ton Aargau unter den glücklichen der

glücklichste. Denn was haben nicht, um

von frühere» Zeiten zu schweigen, die

60ger Jahre an kirchenfeindlichen Gese-

Heu und Verordnungen zu Tage gefördert?

Das Jahr 1860 beschcerte die kathol.

Geistlichkeit mit einer regierungsräthlichen

Verordnung, daß auch todtgeborne oder

vor der Taufe gestorbene Kinder in al-

le» Fällen feierlich zu beerdigen seien,

wo es von den Eltern verlangt wird.

1362 wurde ein Gesetz über periodische

Wiederwahl der Geistlichen berathen, kam

jedoch in Folge Abberufung des Großen

Rathes nicht zur Ausführung,

Hingegen wurde durch einen Regie-

rungserlaß vom 11. April desselben Iah-
res festgesetzt, daß die Anstellung von

Pfarr- und Kaplaneiverwesern dem Re-

gierungsrath zustehe — ein guterdachtes

Mittel, nach und nach einen gehorsamen

Staatsklerus heranzubilden.

Im Jahre 1864 wurde ein Gesetzes-

Vorschlag berathen, laut welchem den

Kirchgemeinden das Recht übertragen

werden wollte, unliebsame Seelsorger zu

entfernen. Man sand jedoch gerathen,

es bei der ersten Berathung bewenden zu

lassen.

Das Jahr 1865, als ein JubilänmSjahr,

war besonders fruchtbar an kirchenfeindli-

chcn Erlassen. Es begann damals die

FeiertagSstürmerei und ruhte von dort a»

nicht, biS sie im gegenwärtigen Jahr durch

die Aushebung von 7 Feiertagen für
„einmal" zur Ruhe kam. — Der päpst-

lichen Encyclika und dem bischöflichen

Hirtenbrief wurde das Placet verwei-

gert. Außer der Bedingungen zur Gc-

winnung des Jnbiläumsablasses durfte

nichts verlesen werden. Das Volk rührte

sich und verlan gre durch Petitionen Auf-
Hebung des Placetgesetzes als im Wider-

spruch mit der Verfassung, Der Große

Rath antwortete auf dieses Begehren da-

mit, daß er das Placetgesetz, stall auf-

zuHeben, neuerdings sanklionirte.

Dasselbe Jahr 1865 brachte das

neue Schulgesetz, welches die völlige Kon-

fessionSIosigkcit der Schulen statuirt. Dem

Gesetz entsprechend, wurde das Eberhar-

tische Lesebuch, für die aargauischen Schn-
len zugestutzt, eingeführt, welches alle

guten Eigenschaften haben mag, wenn

man gegenüber dem, was es von Chri-

stenthum und Kirche sagt und nicht sagt,

beide Augen zudrückt.

Im Herbst 1866 wurde von der Re-

gierung das Verbot erneuert,, auswärtige

Geistliche ohne staatliche Bewilligung zur

seelsorglichen Aushülfe beizuziehen. Die
Aushülfe durch Kapuziner wurde unbc-

dingt verboten. Die Seelsorger sollen

sich der aargauischen Hülfspriester bedie-

neu, -- der Hülfspriester, die nicht cxi-

stiren. Das hieß gerade soviel, als wenn

man dem Landwirth, welcher in seiner

Heimath keine Arbeiter für die Befiel-

lung seiner Liegenschaften findet, verbie-

ten wollte, auswärtige Arbeiter zu su-

chen, mit dem Beifügen, er soll sich der

einheimischen Arbeiter bedienen. — 45

katholische Gemeinden und zwei Deka-

nate richteten an den Regiernngsrath ein

Gesuch um Aufhebung des Kapuzinerver-

botes.

Der Regiernngsrath antwortete ans

dies Gesuch mit dem Beschluß, daß im

Nothfalle mit Bewilligung des Kirchen-

rathes auch nicht kantonsangehorige Sub-
sidiar-W e l tgeistliche zur Aushülfe an-

gesprochen werden dürfen, das heißt, solche

Geistliche, welche in der Regel nicht er-

hältlich sind.

Gegenwärtig wird daran gearbeitet,
die aargauischen StaatShülfspriesterstellen
aus Heu Reliquien des annexirten Kloster-

gutes höher zu besolden, damit die ewi»

gen Vakaturen ihr Ende finden und hie-

durch ein für allemal der Kapuzinerinva-
sion der Riegel gesteckt werde.

Im Jahr 1867 wurde die katholische

Geistlichkeit durch ein Kreisschreiben der

aarg, Erziehungsdirektion dahin belehrt,
daß nach dem Buchstaben und Geist des

Schulgesetzes der Katechismusunierricht

nicht während der Schulzeit ertheilt wer-
den dürfe, und daß der biblische Reli-

gionsunterricht nicht vom Pfarrer,
sondern vom Lehrer zu ertheilen sei. Die
Schulinspcktoren wurden angewiesen, die

Beobachtung dieser Bestimmungen zu

überwachen. — EineEingabeder Landkapi-
tel an den Erziehungsrath hatte zur Folge,
daß die angeführte Weisung der Erziehungs-
dircktion in etwas gemilderter Form neu ein-

geschärft wurde. In Betreff des projektirten

gemeinsamen biblischen Lehrbuches für beide

Konfessionen, wurde die Geistlichkeit durch

die Erklärung beruhigt, daß vor dessen

Einführung die bischöfliche Genehmigung

nachgesucht werde, — eine Genehmigung,
die wohl nach der Ueberzeugung der Er-
ziehnngsdireklion nicht verweigert werden

darf, nachdem der Regierungsroth —
wenn auch unter gewaltigem Kopfschütteln
des katholischen Kultusministeriums —
geruht hat, den bischöflichen Katechismus

zu genehmigen. Uebrigcns ist zu befürch-

ten, daß das gemeinsame biblische Lehr-
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buch, wenn es überhaupt an's Tageslicht

kommt, — als ein todtgebornes Kind zur

Welt kommem wird, welches dann frei-

lich im Widerspruch zur Regierungsver-

ordnuug vom Jahr 1860 ohne Sang
und» Klang — in aller Stille wird be-

graben werden. Die Lenker des aargaui-
scheu Erziehuuswesens dürften bereits

zur Einsicht gekommen sein, daß das

klug ersonnene Mittel noch ickcht anwend-

bar ist zur Realisirung der aargauischen

Staatsidee! Verwischung ,und Vermischung

aller konfessionellen Unterschiede, Aufbau

einer Zukunftsreligion, welche über den

Konfessionen steht. Die Schule ist die

Mutter der Zukunft. Darum muß vor
Allem aus der Schule jede Spur des

Konfessionellen ausgemerzt werden.

Nachdem es den Baumeistern des Zu-
kunftstempels gelungen ist, durch das

Schulgesetz den Katechismus aus der

Schule zu verbannen und den biblischen

Unterricht zum Monopol der weltlichen

Lehrer zu machen, — nachdem hiedurch

einstweilen jür die konfessionslose Erzie-

hung der schulpflichtigen Jugend das Mög-
liche geschehen ist: wendet sich die Sorg-
fält der Erziehungsmänner der schulen!-

lasse neu Jugend zu, um auch sie von

der Kirche möglichst zu emanzipiren.

Am 23. Juni laufenden JahreS hat

der Große Rath ein Gesetz über Reor-

ganisation der Kirchgemeinden beschlos-

sen, in welchem die Bestimmung enthal-

ten ist: daß von nun an die Jugend

nur bis zum vollendeten 16. Altersjahr

zum Besuch der Christenlehre anzuhalten

sei.

Ueber diesen Paragraphen wurde im

Großrathssaal lange debattirt; unterwer-

sen wir denselben wenigstens einer kurzen

Besprechung in der nächsten Nummer

dieses Blattes.

Der Kirchendepartements - Vor-
steher und die Klosterfrauen

im Kt. Lnzern.

II. Die finanstcllm Gründe.

d) Von den „konstitutionellen" Grün-
den gehen wir nun zu den andern über,

die Herr Dula die „finanziellen," wir

aber die schmutzigen Gründe nenne».

Er sagt mit dürren Worten:
1. Dem Gesuche um Restitution des

Klosters kann nicht entsprochen werden —

„weil dadurch das vorhandene
Vermögen von zirka 200,000

Fr. d e in Staate wiederum
dauernd entzogen würde, wäh-
r e » d e s m i t d e m A b l e b e n d e r

K o n v e n t u a l i n n e n ihm zur
freien Verfügung anheim-
fällt.. D i e F r. 200,666 liegen
wie e i n e F els w a nd vor ihren
Wünsche n," So der Vorsteher des

Kirchen départements. Wir antworten

darauf mit einem Exempel. Um die

österliche Zeit fangt es an in einem

Manne recht ernstlich zu rumoren, und

die eigenen Hausgenossen reden ihm laut

iu's Gewissen — warum? Er hat, als

amtlicher Beistand und Beschützer einer

Wittwe und ihrer Töchter, diese mit List

und Gewalt aus ihrem Haus und Heim

verdrängt, ihr gesammtes Kapitalgut von

zirka 20,000 Fr. an sich gezogen, alles

in seinem Nutzen verwendet schon seit 20

Jahren und dafür der armen Wittwe
und ihren Töchtern nur ein schmales

Jahrgeld für Kost und Logis ausgewor-

sen — darum sangt es in diesem Manne

an zu rumoren, er sollte doch wieder

einmal beichten, die Ostern machen und

sich mit Gott versöhnen, bevor es zum

Sterben kommt. Da schleicht sich aber

der Böse heran, und malt dem unglück-

lichen Manne die 20,000 Fr. wie eine
Felswand vor die Augen hin und

raunt ihm in die Ohren. Wenn du die

Ostern machen und Absolution empfangen

willst von den Pfaffen, so mußt du aller-

wenigstens diese 20,000 Fr. restituiren,
vielleicht sogar öffentlich! Kannst du

das als Mann von Ehre — so deinen

häuslichen Wohlstand kompromittiren?
Unmöglich! Laß Gewissen und Pfaffen
und deine skrupulösen Hausgenossen, die

von Oekonomie und materiellen Interessen

nichts verstehen, schwatzen so viel sie

wollen. Warte du zu bis wenigstens zur
nächsten Ostern; bis dorthin stirbt viel-

leicht die lästige Wittwe mit allen ihren

Töchtern, dann brauchst du ihnen nicht

nur kein Kostgeld nidhr zu geben, sondern

hast noch den Vortheil, daß dir dann :

die 20,000 Fr. zur freien V e r sü-

g u n g anheimfallen! — So hat
der Böse gesprochen.

2. Und der Vorsteher des Kirchende-

partements fügt bei: „oder vielmehr
dem G e m e i n d e s ch u l f o n d e über-
g e b e n w c r d e n s o l l" — d. h. das

ungerecht erworbene Klostergut soll in
die Gemeinden vertheilt werden, — es

sollen alle Gemeinden z u g rei-
s e n und daran sich betheiligcn, um dann

mit diesem Klostergut eine wahr-
haft g u t e u n d heilbringende,
eine ch r i st k a t h o l i s ch e Jugend-
erzieh ung wirksam zu für-
d e r n! — Wir dagegen fahren in un-

serm Exempel fort: Der Böse sprach

ferner zu jenem Mauue: Der Zweck hei-

liget die Mittel. BeHalle die 20,000 Fr.
nicht eigentlich für dich, sondern ver-
wende sie auf eine heiligmäßige Erzie-

hung deiner Kinder, oder vielmehr ver-

theile ohne weitere Umstände diese hübscke

Summe unter deine Söhne und Töchter;
wenn sie das Geld auf der Hand glitzern

sehen, so wird ihnen der Verstand sür

ihren eigenen Nutzen schon kommen, so

daß sie lustig zugreifen und sich alle Mü-
cken aus dem Gewissen leicht vertreiben;
du hast Vaterpflichten und mußt dir die

Hochachtung und Dankbarkeit der Kinder

und Enkel für alle Zukunft sichern! —

So hat der Böse gesprochen. Wir las-

sen diesem Exempel noch ein zweites sol-

gen. Als vor zirka 20 Jahren das

S ch u l m e i st e r s e m i n a r i u m mit
dem Direktor Dula und einem Geistlichen

hiulendrein in die Gebäulichkeiten des ge-

waltsam aufgehobenen Klosters Rathhau-

sen verlegt wurde, sagte ich zu einigen

meiner Freunde: das set denn doch ein

Skandal, — die Verlegung der Bildungs-
anstalt, aus welcher die Schullehrer der

katholischen Luzernerjugeud von da an

hervorgehen sollen, in ein so unrechtmäßig

aufgehobenes Kloster sei eine auch gar zu

arge Anomalie, ein Faustschlag in's Ant-

litz der Kirche und des katholischen Lu-

zernervolkes; unmöglich könne Gottes Sc-

gen auf einer solchen Anstalt ruhen, und

es werde auch dem jeweilen dort funktio-
nirende» Geistlichen gewiß nicht gelinge»,
den Unsegen von einer solchen Pflanz-
schule wegzusegnen. — Nun gehe der ge-
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gcnwärtigc Vorsteher des Kirchcndeparte-

ments nach Nathhansen und suche dort

das so pomphaft inaugurirte Schulmei-

sterseminarium auf. Keine Spur wird

er dort mehr davon finden, als etwa ei-

nige — Ruinen! — Eine Zeitlang war

freilich des Flunkerns und Rühmens kein

Ende; aber bald begann es über die

dortige Wirthschaft unter dem Volke und

in den Behörden zu munkeln; später

schlug der Blitz in das vom Direktor bc-

wohnte Klostergebäude ein — ein bedenk-

liches Omen; hierauf zogen die Wanzen

ein, die schauderhaften, und regten die

weinerlichuen Klagen Seitens der un-

glücklichen Lehrer und Schüler, und das

mitleidlose Gelächter aller Eidgenossen

über das luzernerische Wanzennest an.

Den lästigen Wanzen seien dann noch,

wie die Sage geht, moralische Läuse nach -

gekrochen in die einst von den Kloster-

stauen sauber gehaltenen Zellen. Jetzt

mußte es zur Untersuchung und Entschei-

dung kommen. Eine ehrenvolle und alles

zudeckende Verlegung der Anstalt anders-

wohin hatte der Direktor, wie gesagt

wirb, gewünscht, und als man von wegen

Geldmangels und andern Rücksichten nicht

entsprechen konnte und wollte, da hat der

hochherzige Mann alle seine Würden und

Aemter dem Luzernervolk vor die Füße

geworfen und trutziglich sogar den Kan-

ton verlasse», um sich die Lorbeeren, die

er in einem aufgehobenen Luzcrnerkloster

nicht gefunden, in einem aufgehobenen

Aargaucrkloster un. so glänzender anzu-

sammeln, — und daS Lehre, stminarium

von Rathhausen stob auseinander. —

Dieses Exempel lehrt: Katholisches Lu-

zerncrvolk^ b a u e d e i n e S eh u l h ä u-

s er nicht auf Sand; sundire deine

Schulen nicht mit ungerechtem Gut -
das thut dir und deine» Kindern nicht

gut. Und wenn dich Einer überschwatzen

und dir das Gegentheil rathen will, so

glaube ihm nicht, und wenn es auch ein

Departements Vorsteher spricht.

3- Aber der Vorsteher des Kirchende-

partcmenls spricht weiter: „EL ist eine
„st a r k e Z u m uth u n g, welche
„d i e P e t i t i o n (der 14,816 Kantons-

„bürger) macht, es sollen der
„Staat oder die Schul fonds
„in einer Zeit auf eine so

„große S u m me verzichten, wo
„die Gemeindesteuern groß
„sind, und e i n e S t a a t s st e u c r

„vor d e r T hüre warte t." — Ach

ja! ein radikales Staatsregiment kann

weder selbst Wohlleben, noch auch mit all'
seinem Geist seine „Ideen" reallsiren und

seine „Schöpfungen" hervorbringen ohne

unser Geld. Das wüßten wir, hätte
es uns Hr. Tula auch nicht wie an

eine „Felswand" hingeschrieben. Ach ja!
die Gemeindesteuern sind so groß und

eine Staatssteuer steht vor Thüre. Sonst
hat das ehrliche Handwerk auch einen

goldenen Boden, und darum möge man

es uns nicht verargen, wenn wir die starke

Vermuthung hegen, es sei eben auch darum
der luzernerische Staatsbeutel so gold-
und bodenlos geworden, weil jene Hände,

welche Kirchengüler in diesen Beutel ge-

strichen, kein gutes und gesegnetes Hand-
werk getrieben haben. Wenigstens den

Kindern sagt man in der Schule schon:

Ei» ungerechter Heller frißt hundert ge-

rechte auf. Aber den Großen darf man

im Großen Rathe sagen: Wenn ihr die

266,666 Fr. Klostergut nicht mit beiden

Händen festhaltet, so müsset ihr denn um

so größere Gemeinde- u. Staats-
st e u e r n zahlen, und der Staatsgott
wird euch ewiglich zürnen. Eine solche

Sprache wird wahrscheinlich eine höhere

Finanzlhevrie und jene politische Moral
erlauben, die freilich (Gott sei Lob und

Dank! sür den Verstand eines ehrlichen

katholische» Voltes noch viel zu spitzig

sind. „Ehrlich währt am längsten."

Thue recht -- und fürchte nicht. Vertrau'

aus Gott und laß ihn walten, — Er

wird dich wunderbar erhalten! Wir wol-

len lieber eine Zeitlang barfuß laufen,

als baß w i r u » s u nd unser n

Kinder» aus ungerecht er-
wordenem Leder Schuhe schnei-
den lassen! Das ist ohne Zweifel
die Antwort, die allerwcnigstens 14,816
Kanlonsbürger dem Vorsteher des Kir-
chendepartements geben werden.

4) Aber hier bewundere man die so-

phistische Taschenkünstlerei der Dula-
Rede! Während Hr. Dula den mit

14,816 Unterschriften belegten urkundli-

ehe» Beweis vor sich hat, daß das in

seiner weit überwiegenden Mehrheit ehr-

liche, gerechte, katholische Luzernervolk mit

Kloster- und Kirchengut keine Crispinerei
treiben will, im nämlichen Augenblicke

dreht sich der Vorsteher des Kirchcnde-

parlements dreimal auf dem Absatz um

und schwindelt diesen 14,816 ehrlichen

Kantonsbürgern höhnisch den Vorwurf
in's Gesicht: „H ä t t e n d i e U u t e r-
„schr i e b e n en gleichzeitig ei-
„neu n a m h a f t e n B e i t r a g dem
„Staate an d e n A u 8 f all g e-

„boten, so w ü r d e i h r G e s u ch

„ni ch t an die (entstellte) Legende
„vom hl. Crispin erinnern,
„w as sie jsie) nun dermalen
,,t Hut!" — Also weil die Nnterschric-
benen verlangen, es solle ein ungerecht

und gewaltsam erworbenes Staatsgut
dem rechtmäßigen Eigenthümer zurücker-

stattet werden, sollen sie dafür die Vcr-
läumdung hinnehmen, als wollten sie

Schelmen am Staatsgut werden und aus

Staatsgut, das sie nichts angehe, ein

Werk der Barmherzigkeit an Äbtissin und

Convent von Rathhausen üben! — Und

sage uns doch der Chef des Kirchendc-

parlements, der liberale und volksfreund-
liche Herr: Wer und was ist denn im
Kanton Luzern Staat und Staats-
gut? — und was sind die 14,816
Kantonsbürger bezüglich dieses Staates
und Staatsgutes? Doch nicht etwa He-

loten, Staatswaare, Stimmvieh und Ka-

nvncnfuttcr für eine Neu-Aristvkratie ge-

meinsten Styles? Damit wollen wir
nicht läugnen, daß Hr. Dula mit dem

obgenannteii Passus die Darlegung seiner

„finanziellen" oder, wie wir sie ge-

nannt haben, schmutzigen Gründe auf

eine würdige Weise abschließt, und die

Besprechung seiner demokratischen
Gründe bestens einleitet. Wir wollen

nun.auch diese letztern einer Prüfung un-

terwersen. (Fortsetzung folgt.)

Ueber d e Pflicht der Meflapflli-
katia» an den aufgehabenen

Feiertagen.
(Zortsetzung.l

An die bisher angeführten Entschei-

düngen für die belgischen und französi-

sehen Diözesen knüpft sich die intercssircnde



260

Frage, wie es sich mit der Verbindlich-

keit, an den abgcwürdigten oder verlegten

Feiertagen die Messe für die Gemeinden

zu appliziren, in den d e ut s ch e n Gegen-

den verhalte?
Verhocfen bemerkt am Schlüsse seiner

Dissertation unter Anderem, er müsse mit

Bedauern sagen, daß in gewisse» deutschen

Diöcesen manche Pfarrer ihre Verbind-

lichkeit, pro populo zu offeriren, nicht

blos an den unterdrückten Festtagen ver-

nachlässigen, und daß es deßwegen noth-

wendig sei, die allgemeinen und speciellen

Kirchengesetze wieder in Erinnerung zu

bringen. Er stellt also auf den Grund

seiner vorhergehenden Deductioncn auch

die Verbindlichkeit der Pfarrer in Deutsch-

land, beziehungsweise der Schweiz, an

den abgewürdigten Feiertagen pro plebs

zu appliziren, als erwiesen hin und zwar

im gleichen Umfange, wie in den fran-

zösischen Diöcesen. Ein Grund zur Aus-

nähme liegt auch gar nicht vor und wir

bezweifeln, daß das Gegentheil bewiesen

werden könne oder wolle. Eine subjektive

Ansicht, die sich für das Leichtere ent-

scheidet, ist nichts weniger als ein Be-

weis oder eine Beruhigung für Andere,

in der bisherigen Vernachlässigung einer

Pflicht, die als solche negirt wird, mit

gutem Gewissen fortfahren zu dürfen.

Die Negation einer Pflicht aus dem

Grunde etwa, weil man nicht ausdrück-

lieh zu ihrer Beobachtung aufgefordert

worden sei, wäre sonst sreilich ein be-

quemes Mietet, sich von manchem onus

frei zu machen. Wir wollen über die

erwähnte Frage die Erörterungen von

Seitz t. e. zusammenstellen, die auch mit

den neuesten Decißonen des apostolischen

Stuhles völlig übereinstimmen.

Seitz stellt den Satz auf: Auch in

Deutschland sind die Pfarrer, ebenso, wie

dies Verhoefen von den Pfarrern der

belgischen und französischen Diöcesen nach-

gewiesen hat, verbunden, an den abge-

brachten und verlegten Festtagen den

ihnen anvertrauten Gemeinden die Messe

zu appliziren. Seine Beweise hiesür, in

gedrängter Fasjung, lauten:

„1. Es existirt ein allgemeines Gesetz,

welches die Seelsorger verpflichtet, ebenso

an den aufgehobenen, wie an den beibc-

haltcnen Festtagen, ihren Gemeinden die

Messe zu appliziren. Diese allgemeine

Vorschrift ist im Concil von Trient ent-

halten und gilt für den ganzen Umfang
der Kirche."

Mit klaren Worten ist dies allerdings
nicht in den tridentiuischen Beschlüssen

ausgesprochen; allein was dort nicht ent-

halten, resp, a» sich für Jedermann
deutlich dargestellt ist, findet sich m den

bezüglichen Deklarationen der Congrega-
tion des Concils, deren Entscheidungen

als ein allgemeines und überall zu be-

folgendes Gesetz angesehen werden müsse».

Es kann nichr eingewendet werden, die

Resolutionen der erwähnten Cowgegratioii
haben für eine deutsche Diöcese keine ver-

bindende Kraft, weil sie ausdrücklich nur
für die belgischen und französische» Diö-
cesen gegeben worden seien. Denn der

Papst, als oberster Gesetzgeber, hat durch

seine Lonstit. Immens» mrt den Worten:
0»ràin»1ibus vero prseleetis interpre-
tstioui et exseutioni Oone. Brillent, sr

guunllo in Iris, gu» lle worum rekorm»-

tione, lliseipliu», »o mollerirtionv, eo
elesiustieis jullieüs, »lirsve tnijusmolli

stutà surrt, llubietss »rrt lliltieultus
smerserit, /aeuUcàm,
liodis tarnen oonsultis, iinpertimrrr —
den Cardinälen die volle Interpretations-
befugniß, d. h. die Gewalt verliehen, die

schwierigen und zweifelhaften Stellen des

Tridenlinums in Ansehung seines dis-

ziplinären Inhaltes nach vorheriger Con-

foliation des Papstes mit derselben Wir-
kung zu erklären, als ob dies durch den

Mund des obersten Gesetzgebers selbst

geschehen wäre. Ein bestimmtes Gesetz

nun kann nur einen und denselben Suin
haben; nur Eine Interpretation kann die

richtige sein, und es muß sich somit der

authentischen Interpretation, welche die

0onAroK»tiv Loueilii dem einen Bischöfe

auf seine Anfrage ertheilt, nothwendig
auch jeder andere Bischof unterwerfen.
Der Umstand, daß die Deklaration nur
dem anfragenden Bischöfe, nicht auch den

andern, not fizirt oder insinuirt wird, be-

nimmt der Interpretation nicht ihre ver-
bindende Kraft, sondern kann nur, wenn

die übrigen Bischöfe auch nicht auf
anderem, au ß er am t! ich en Wege
Kenntniß von der Deklaration
erlangt haben, zur Entschuld i-

g u n g d e r N i ch t b e f o l g u n g des in-
te r p r e tir te n G ese tz c s dienen. Es

ist hienach eine Anfrage in Rom über die

Pflicht der Meßapplikation an den auf-

gehobenen Feiertagen gar nicht mehr nöthig,
indem da kein Zweifel walten kann. Wohl
abeck hätte mau sich zur Erlangung
einer Dispense dortbin zu wenden;
so lange eine solche nicht erlangt und

angezeigt ist, gilt die Pflicht ipso kuoto.

Die (lon^rvFatio EouoUii hat nach

Seitz in den verschiedenen Resolutionen
den ganz allgemeinen Grundsatz aufge-

stellt, daß nach dem Concil von
Trient die Pfarrer pro ovikus
zu offeriren verpflichtet seien
auch an de» redn z irtc n F e st ta g en

— also ohne Rücksiust darauf, ob die

Reduktion durch das Jndult von 1802,
oder durch welches andere, ob sie für die

Diöcesen der französischen Republik, oder

für welche andere, ob sie mit Vorbehalt
der unveränderten Gottesdicnstordnüng,
oder ohne diese Clauscl, stattgefunden hat.

Es kann dies begründet werden, wie

folgt:
») Sämmtliche an die belgische» und

französischen Bischöfe ergangcnen Reso-

lutionen spreche» sich ganz allgemein, unt>

ohne auf die speciellen Anfragen einzu-

gehen, dahin aus: daß die Pfarrer ver-

pflichtet seien, an allen, auch den redu-

zirten Festtagen pro populo z» appliziren.

Hätte die EonxrvA. (Zone, nur die im

Induite von 1802 abrogirte» Feste und

nur die Pfarrer Belgiens und Frank-

reichs im Auge gehabt, so würde sie dies

ausgedrückt und nicht ihren Deklarationen
eine so allgemeine Fassung gegeben haben.

k) In den sämmtlichen liossious» bc-

ruft sich die Congregation auf bereits

früher von ihr erlassene Resolutionen,

worin die Applikationspflicht der Pfarrer
an den abgebrachten Festtagen ausge-

sprechen sei. Der erste belgische Bischof,

welcher dem apostolischen Stuhle die

Frage wegen des Induites vo» 1802

vorlegte, ist, wie schon erwähnt worden,

der von Gent. Gleichwohl antwortete

ihm die Congregation: juxt» rvsoliitiones
»li»s ellit»s »b 8. LouArsAutlonv 0or>-

oilii, ilMroellos tonori et«. Aus dieser

Bezugnahme auf ältere Resolutionen, die

sich auf Festtage beziehen, welche durch
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andere apostolische Verfügungen und in

ganz andern Diöcesen abgewürdiat wur-
den, erhellt unsers Erachtens, daß die

Congregation einen allgemein für die

ganze Kirche geltenden Rechtssatz aus-

sprechen und mit Präjudizen belegen

wollte

e) Die Lon^reK-rtio Oonailii war nur
berufen und hatte die Absicht, die Stelle
des tridentinischen Concils Loss, XXIII.
äo roknrm. e. I. zu interpretiren, nicht

etwa das Jndult von 1862, weil die

Auslegung päpstlicher Konstitutionen nicht

zu den Attribution?» dieses Kollegiums

gehört. Das Concil von Trient kann

aber, als ei» ökumenisches, nur eine uni-
verseile Bestimmung enthalten — ent-

weder daß die Pfarrer aller Orten an

den abgewürdigtcn Festen überhaupt für
ihre Gemeinden zu appliziren verpflichtet

sind, oder nicht. Die Congregation unter-

schied dicS sehr weise, indem sie sich auf
die speziellen Anfragen der Bischöfe gar
nicht einließ, sonder» ihnen mit dem all-

gemeinen Ncchtssatze antwortete: daß nach

dem wahren Sinne des Concils von

Trient der Pfarrer nicht nur au den

beibehaltenen, sondern auch an den re-

duzirten Festen pro ovilbus zu offeriren

habe.

Und warum, fügt Scitz hinzu, sollte

auch mit der Abwürdigung eines Festes

die Applikalionspfllcht des Seelsorgers

hinwcgsallc»? Die Gründe, welche dem

kirchlichen Gesetzgeber die Reduktion der

Feste räthlich erscheinen lassen — der er-

kaltete Eiser, das Geschrei der Armen,
der Müssigang, die Eitelkeit und ändere

Laster, welche sich an diese» Tagen häufen

und die größten Aergernisse und den

schwersten Seelenverlust verursachen, wie

Papst Urban VIII. in der Bulln Uni-
versa per ordvm, an. 1642 sagt, passen

nur auf die obliAntio vaeanài ab operi-
bus svrvillbu» und auf die obi. auclienâi

àlissam; welche» Einfluß tonnen sie aber

auf die sich lediglich ausdie Person des Seel-

sorgers beschränkende Applikätionspfkicht

haben? Es ist gar keinem Zweifel unter-

worsen, daß, wenn ein päpstlicher Ab-

Würdigungsindult nur der obli^atio va-
eanlli ab operibus svrvllibus Erwäh-

nung thut und ausdrücklich nur dieses

onus erläßt, die oblixatlo auckioncki

Wssam als fortbestehend angenommen
werden muß. Ein Breve Papst Bene-

dikts XIV. vom l. September 1.753

erlaubte z. B. in Oesterreich an einer

gewissen Anzahl von Feiertagen die knechi-

lichen Arbeiten ohne Abbruch der Kirchen-

andacht. Als die Erfahrung lehrte, daß

der hiedurch beabsichtigte heilsame Zweck

nicht erreicht werde, wurde von Papst

Clemens XIV. durch Breve vom 22.

Juni 1771 die weitere Verbindlichkeit

zur Anhörung der Messe an den frag-

lichen Feiertagen erlassen. So wenig

nun jener erste Grad der Abwürdigung,
die Befreiung von dem Verbote der opera
servilia, von selbst schon den zweiten,

die Befreiung von dem Gebote, die Messe

zu hören, enthielt; so wenig ist auch in

diesem zweiten Grade der Abwürdigung,
in dem Erlaß des Gebotes der Messe

beizuwohnen, der dritte Grad, Befreiung
des Pfarrers von der Applikationspflicht,
von selbst schon enthalten. Es müßte

dies sonst schon nach der allgemeinen

Jnterpretationsregel von dem Gesetzgeber

mit ausdrücklichen Worten ausgesprochen

worden sein.

Missions-Thätigkeit der deutschen

Zesniten.
(Mitgetheilt.)

(Fortsetzung.) Die Mission von Bom-

bay, aus die wir nun zu sprechen kom-

men, ist ein ungeheures Arbeitsfeld und

groß genug, um einen ganzen Orden,
nicht etwa nur eine einzelne Ordenspro-

vinz zu beschäftigen; sie nimmt daher auch

die Kräfte der Provinz, der sie anvertraut

ist, ganz gewaltig in Ansprnch und hat

ihr schon manches theure Opfer gekostet.

Bereits 13—14 ihrer Angehörigen sind

dem Klima oder den Anstrengungen un-

terlegen und darunter mehrere Schweizer,

so: B. Bütler, 6. Weber, Gard, B.

Boll (von Delämont), ein noch ganz

junger Mann, welcher auf dem Meere

binnen 3 Stunden am Typhus starb und,

weil der Kapitän die Ansteckung fürchtete,

im Angesichte von Bombay in's Meer

versenkt wurde. B. Riswyk, ein Rhein-

länder, starb an der Cholera, als er von :

Kotree, wo er eben seine geistlichen Exer- l

citien vollendet hatte, in seine Station
^

am obern Indus zurückkehrte, auf dem

Dampfschiff. — Die entstandenen Lücken

wurden aber bald wieder ausgefüllt und

seit Anno 1854 verging kein Jahr, ohne

daß wenigstens 3—4 deutsche Jesuiten

am Sinai vorüberfuhren, um durch das

rothe Meer in den indischen Ozean und

nach Bombay zu gelangen. Gegenwärtig

zählt das Gesammtpersonal der Mission

von Bombay 36 Patres, 9 Scholastiker

und 16 Brüder, also im Ganzen 49

Ordensgenossen, worunter 5 Engländer,

3 Italiener und 2 in Indien geborne

Jesuiten, die übrigen alle sind Deutsche

(mit Ausnahme von 2 französischen Schwei-

zern und 1 belgischen Bruder).
Die Mission von Bombay umfaßt das

ganze große apostolische Vikariat von

Bombay, und das einstweilen damit ver-

einigte noch unbesetzte apostolische Vikariat

von Poona, das heißt die ganze Präsi-

dentschaft Bombay und Dad Siu oder

die Länder am Indus, welche unter einer

besondern Verwaltung stehen. Es ist dieß

eine Länderstrecke, welche nahezu 15 Brei-

tcngrade, ungefähr vom 15" nördlicher

Breite bis zum 36", einnimmt und dem-

nach von Süden nach Norden nicht viel

weniger als 466 Stunden mißt. Die

Ausdehnung nach Osten ist aber sehr

verschieden und es läßt sich der Flächen-

inhalt nicht einmal annähernd angeben,

er würde aber jedenfalls den von Deutsch-

land übertreffen. Die ans etwa 15,666,666
Seelen geschätzte Bevölkerung der Präsi-
dentschaft Bombay und die Bevölkerung

des Sind ist natürlich ihrer großen Mehr-
zahl nach heidnisch und huldigt dem

Brahmanismus; in den Städten jedoch

ist sie ziemlich stark mit Mnhamedanern
und in den Seeplätzen, namentlich in der

Stadt Bombay selbst, mit Parsi's ver-

mischt, welche noch immer beharrlich an

ihrem Sonnencult festhalten und unlängst
einen prachtvollen neuen Sonnentcmpel

gebaut haben. Uebrigens bilden die

Parfis den intelligentesten und reichsten

Theil der einheimischen Bevölkerung; der

Großhandel ist großenthcils in ihren

Händen.

Aus dieser ungläubigen Menschen-

masse leuchtet wie ein Stern aus dunkler

Nacht das Häuflein der 26,666 Katho-
^

liken hervor, unter denen sich gegenwär-
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tig ein reges vielversprechendes katholisches

Leben kundgibt. Etwa zwei Drittheile
der Katholiken wohnen auf den beiden

Inseln Bombay und Salsette; die Uebri-

gen sind über das ganze Land zerstreut.

Das protestantische Element jedoch ist in

diesem nordwestlichen Theile Indiens noch

viel schwächer vertreten und beschränkt

sich fast lediglich auf die Europäer, ans

die Militär- und Beamtenwelt; Prosely-
ten machen die Protestanten keine.

Die zu Anfang des 16. Jahrhunderts
in Ostindien als Eroberer auftretenden

Portugiesen setzten sich vorzüglich im
Süden der großen Halbinsel, an der

Malabar-Küste, fest und machten später

Goa znm Sitz und Mittelpunkt ihrer
Herrschast in Asien. Nördlich von Goa

besaßen sie nur einige Inseln, wie Vom-

bay, Salsette, Diu, Ormuz rm persischen

Meerbusen :c. und hielten nebstdem noch

einige sestc Küstenpunkte besetzt, wie Schaul,
Bazain, Damaun, Surat zc. Im Innern
des Landes hingegen hatten sie keine

Niederlassungen, denn sie waren zu wenig
zahlreich, um den Kampf zu Lande mit
den herrschenden Muhamedanern aufneh-
men zu können.

Die Portugiesen waren damals ein

ächt katholisches Volk und zugleich ein

Heldenvolk. Wahrhaft bewundern muß

man die Großthaten dieser kleinen Na-
tion im 16. Jahrhundert und staunen
über den Glaubenseifer, den sie überall

entfalteten, wo sie hinkamen. Kaum hat-
ten sie irgendwo den Fuß auf heidnischen

Boden gesetzt, so pflanzten sie auch sofort
das hl. Kreuz, das Zeichen des Heils,
dort auf und wo sie sich niederließen, da

entstanden alsbald Kirchen, Klöster und

Kollegien.

Mit den Portugiesen kamen auch ka>

tholische Missionäre auf die Inseln Vom-
bay, Salsette :c. und in die genannten
Küstenplätze, zuerst Dominikaner, dann

Franziskaner, und etwas später auch

Jesuiten.

Ein Hauptpunkt des kathol. Lebens und

Missionswesens wurde die Insel Sal-
sclte, auf welcher sowohl die Franziska-
ncr als die Jesuiten Kollegien besaßen

und zahlreiche Christengemeinden besorg-

ten. So lange die Portugiesen die

Macht in Händen hatten, konnten die ge-

nannten Orden ruhig fortwirken und ih-

reu Missionseifer bethätigen. Indessen

auf dem Festlande konnte das Christen-

thum in diesen Gegenden doch nicht recht

Wurzel fassen, sei es, daß das allzusehr

überwiegende muhamedanische Element

dort überhaupt nichts Christliches auf-

kommen ließ, sei es, daß die beständigen

innern Kriege im Bunde mit dem starren

Kastenwesen, der Verbreitung des Chri-
stenthumes noch größere Hindernisse ent-

genstellten als anderwärts. — Im 17.

Jahrhundert fing auch England an, seinen

Beruf als Handelsvolk zu fühlen und in

Ostindien, im Wetteifer mit Portugal und

Holland, Handels - Niederlassungen zu

gründen. (Fortsetzung folgt.)

Wochen-Chronik.

Inländische Mission. (Korr.) Der
Kirchenzeitung entnehmen wir, daß der

.Eidgenosse" von Luzern die inländische

Mission verdächtigt, die gesammelten Gel-

der werden vielleicht mehr zu p o l i t i-

schen Zwecken verwendet. Wir sind

überzeugt, daß der ,Eidgenosse" an eine

solche Verdächtigung, obwohl er sie schon

früher einmal ausgesprochen, selbst nicht

glaubt, und wenn die Freisinnigen bei

diesen Sammlungen ihre Taschen vcr-

schließen, so geschieht es wohl mehr aus

dem Grunde, weil das Werk ein katho-

lisches ist, und von den Ultramontanen,
vom Piusverein gepflegt wird. Ist es

nicht so, .Eidgenosse", wenn du ehrlich

sein willst?

Bundcsstadt. Der Nationalrath ist

zuerst über den Rekurs der katholischen

Jurassier bezüglich der L e h r s ch w e st e r n

mit 88 gegen 19 St., und sodann den

17. dß. auch über deren Rekurs bezüg-

lich der Feiertage mit 8? gegen 9

Stimmen zur Tagesordnung geschritten.

Die Protestanten und die radi-
kalen Katholiken haben Chorus ge-

macht und mit überwiegender Mehrheit
die Begehren der katholischen Großräthe

des Jura's abgewiesen; allein die katho-

lische Sache fand im Rationalrath be-

redte Vertheidiger in den HH. Flache-
boud, Wuilleret und Oberst Ar-

nold von Uri und hat durch die Dis-
kufsion gewonnen. *)

Wir erwarten, die kath. Jurass i er
werden nun den ganzen Verlauf ihrer

Sache über den Ablauf der Angelegen-

heit in einer Volksschrift kurz und

einfach darstellen und dem Schweizervolk

kundgeben. Ueber den Räthen steht

in der demökratischen Schweiz das Volk
und dieses hat durch Adressen aus allen

katholischcn Kantonen den Jurassier» bc-

rcits seine Sympathie ausgesprochen; das-

selbe verdient, daß ihm nun Bericht ge-

geben werde und das können am füg-

lichsten die katholischen Jurassier durch

eine Vvlksschrift thun.

Wstyum Basel.

Solothuru. Von den 96 Detail-
Handlungen in Aarau haben 77 mit

Unterschrift und mehrere mit mündlicher

Zusage sich geneigt erklärt, an Sonn-
und Feiertagen die Verkaufslokale bis

Abends 5 Uhr zu schließen. Mögen
die So loth urn er sich hierin ein Bei-
spiel an den Aarauern nehmen.

Luzern. Die Radikalen werfen dem

Hvchw. Hrn. Winkler vor, er sei zornig
und unversöhnlich, weil er nicht Bischof

geworden. Nun erklärt Hochw. Herr
Winkler in der ,Luz. Ztg.," daß er nach

dem Tode des Hrn. Bischof Salzmann

Hrn. Schultheiß Kopp gebeten habe, ihn

auf der Liste zu streichen, was denn auch

geschah. Es ist Heilsani, wenn man hie

und da Vcrläumdungen gegen den Klerus

ausdcckl.

Sursee. Hier konstituirtc sich

für Sursee und Umgegend ein Ortsverein
des schweiz. Piusvereins.

Sicherem Vernehmen nach soll dieses

Jahr vom 22. bis 29. Wintermonat in

der Pfarrkirche zu Sursee eine geistliche

Volksmission durch Hochw. VV. Kopu-

ziner abgehalten werden.

*) Alle Natlonalräthc der Urkantone,
ohne Ausnahme, sowie die der Kantone

Freibürg undWallis haben für die

Katholtkeg des Jura's gestimmt. Ein Abge-

ordneter des so katholischen Kantons Zug
dagegen hat den traurigen Muth gehabt, ge-

gen dieselben seine Stimme abzugeben. Was

wird das katholische Volk des Kantons Zug
dazu sagen?
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Zug, Die Korporationsgcmcinde der

Stadt Zug bewilligte einen Beitrag von
266 Fr. an die Restauration der Kirche

zu St, Wolfgang.
»"> (Korr.) Das Ausrufen von al-

lerlei Unpassendem in den Kirchen ist bei

uns seit Jahren abbestellt; wir haben

dasür ein .Amtsblatts Wir sind also m

diesem Stücke dem Kanton Luzern im

Fortschritte voran,

Thurgau, Die thurg, Kantonsbiblio-
thek ist in Verbindung mit den Biblio-
theken der aufgehobenen Klöster nunmehr

im neuen Negiernngsgebände ausgestellt

und dem leselustigen Publikum zur un-

èntgetdlichen Benutzung geöffnet. Sie

zählt etwa 27,066 Bände und ist anti-

quarisch auf etwa 86,666 Fr, geschätzt.

Der Lesesaal dient zugleich als Autiqui-
täten- und Raritätenkabinet. An den Wä»-
den sind 18 zum Theil werthvolle, mei-

stens aus Klöstern herstammende alter

thümliche Gemälde aufgehängt; eine An-

zahl gewaltiger Glasscheiben aus dem

15. bis 17. Jahrhundert wird später i»

die Fensterflügel eingesetzt werden. Die

,Luz.-Ztg/ meint, die freisinnigen auf-

geklärten Thurgauer verschmähen es auch

nicht, sich mit andern Federn zu zieren,

und wenn sie auch von flüstern Kloster-

psaffen herrühren!

Msthnm St. Gallen.

St, Gallen. Die konfessionell ge-

mischten Eröffnungsfeierlichkeiten der neuen

aber sehr wenig zur Zufriedenheit des

Volkes ausgefallenen Kirche in Lichten-
steig- sind auf den 2. August nächsthin

angeordnet. Die eigentliche Kirchweihe

aber, wie sie im katholischen Ritus vor-
geschrieben ist, findet acht Tage später

durch den Hochwst. Bischof von St, Gal-
len statt.

^ Letzten Montag Morgens halb 8

Uhr, wenige Minuten nach der hl. Messe,

schlug der Blitz »i die Pfarrkirche zu

Bichwyl. Er traf den Mutter-Gottes-
Altar, welchen er ganz zerstörte, dagegen

blieb wunderbarerweise das neue Pracht-

volle Altargemälde ganz unversehrt. Der

Siegrist, der im gleiche» Augenblicke m

die Kirche trat, hörte ein furchtbares

Tosen, und ein gewaltiger Luslstoß wie

bei einer entzündete» Pulvermasse strömte

ihm entgegen. Der Blitz zündete indessen

nicht weiteres und das arme Dörflein
kam mit der Furcht und dem Schrecken

davon.

Wistljum KHur.

Graukiünden. Moderne Civilisation
und bedauerliches Beispiel jugendlicher

Verbricher wirb aus Canlanca gemeldet.

Dort haben ei» 7jähriges Mädchen und

ein 5jähriger Knabe ein 2 Monate altes

Kind durch allerlei Mißhandlungen um-

gebracht. Das Kind war ihnen von des-

sen Mutter zur Obhut anvertraut und

es war ihnen unbequem geworden, das-

selbe länger zu überwachen,

Schwyz, Im Kollegium zu Maria-
Hilf finden vom 27, Juli bis I.August
die öffentlichen Prüfungen und am 2, Au-

gust die Schlußakte statt. Das ge-

druckte Programm gibt ausführlichen Be-

richt über die Einrichtungen und die Lei-

stuugen dieser unter der Leitung des

schweizerischen Ep is kopa ts stehen-

den Lehranstalt. Die Zahl der sämmtli-

chen Schüler während des verflossenen

Schuljahres beläuft sich auf 279; von

diesen halten zusammen durchgängig 266

Kost und Wohnung im Pensionate,
die übrigen waren als externe außer dem

Pensionate.

Im Vorbereitungskurse der Italiener wa-

ren 36, im Vorbereitungskurse der Franzo-
sen 9, im Vorbereitungskurse derDeutschen

24; in den drei Realklassen zusammen 61, in

den sechs Gymnasiialklassen zusammen 141,
in dem philosophischen Kurse 14; zu-

samme» 279,

Die sämmtlichen Schüler vertheilen sich

auf 16 Schweizerkantone und 16 aus-

wältige Länder in folgender Weise:

Schwyz 57, Graubüude» 38, Tessin 23,

Aargau 26, St. Gallen 19, Bern 18,

Luzern 15, Zug 11, Thurgau 8, Unter-

walden 6, Freiburg 6, Wallis 4, Uri 3,

Solothur» 3, Appenzell 2, Glarus 1;
Lombardei 26, Parma 6, Frankreich 5,

Mautua 3, Piémont 3, Veneticn 3,

Preußen 2, Lichleustei» 1, Toskana 1,

Würtemberg 1.

Desiuliv augestellte Professoren
waren 19, welche alle bis auf eine» im

Konvikte wohnten. Von den Profes- I

re» gehöre» 16 dem geistlichen, 9 dem

weltliche» Stande a». Nebst diesen ha-
ben noch zwei Herren in Schwyz eine

Anzahl Unterrichtsstunden für Musik zur
AuShülfe ertheilt.

Die marianische Sodalität hatte nebst

ihren statutarischen Versammlungen auch

wissenschaftlich-akademische
Sitzungen und stellte, beim Besuche der

Hochwürdigste» Bischöfe vo» St. Gallen
und Basel und eines Vertreters des Hoch-
würdigsten Bischofs von Chur, in einer

öffentliche» Produktion dar; „Der
Kreuzzug deS neunzehnten Jahrhunderts."

Der S cl> u l b i b l i o t h e k haben die

Tit. VerlagShandlungen Hurler in Schaff-
Hausen, Voumatt in Staus, Pustet und

Manz in Regeusbnrg, Lampard undKoll-
mann in Augsburg, Stettuer in Lindau
eine schöne Anzahl von Werken geschenkt.

Dazu sind noch weitere, größere und
kleinere Schenkungen von Hausgenossen
und auswärtige» Gönnern g.kommcn, so

daß — mit Einschluß der eigenen An-
schaffungcn — die Zahl der zur Lektüre

verfügbaren Werke 1366 Nummern er

reicht hat.
!—« Für das Kollegium Borromäum

in Mailand ist ein Freiplatz ausgeschrieben.
Nidwaldcn. (Brf.) In Nr. 52 der

,Obwaldnerzeitunjfl wird von Beckenried

aus der geistlichen Behörde der Vorwurf
gemacht, daß sie, wenn ein Geistlicher
sich Unregelmäßigkeiten zu Schulden
kommen lasse, Jahre laug warte, bis die

geistliche Behörde dem Aergerniß em Ende

mache. Wir Protestiren gegen diesen dem

bischöflichen Ordinariate von Chur ge-
machten, aber durch viele Thatsachen

widerlegten Vorwurs, Wir könnten mehr

als eine Gemeinde anführen, wo die geist-

liehe Behörde selbst wider den Willen
der Gemeinde Geistliche von den Pfründen
entfernte, wenn sich dieselben Unrcgel-
Mäßigkeiten schuldig gemacht haben.

Seit einigen Wochen zieht Herr A. H.,
gewesener Caplaneiverweser von Staus-
stad, in der Centralschweiz herum und

ergeht sich in Vorwürfen gegen mehrere

geistliche und weltliche Herren Nitwaldens,
unter anderm besonders gegen den Hochw.

Herrn Commissar und Pfarrer Niderbcrger
von StauS und gegen den Hochw, Herrn
Eaplan Baumgartner von Obbürgen.
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Wer diese ausgezeichneten Arbeiter im

Weinberge des Herrn persönlich kennt,

weiß, was er von solchen beleidigenden

Schimpfereien zu halten habe,

>-> Die Beckenrieder müsse» wahr-

scheinlich noch lange auf einen Pfarrhelfer

warten, da die bischöfliche Kurie jedem

Kleriker unter Suspension verboten haben

soll, die Pfarrhelferstelle auf je 3 Jahre

anzunehmen,

Zess,Nische Wstljiimer.
Tessin. In S s rcn go hat den 8. d,

eine zahlreiche Versammlung des Tcssiner

Piusvereins staltgefunven; die schönste

Einheit und der beste Eifer beseelte alle

Anwesenden,

Der päpstliche Geschäftsträger, Msgr,
Agnozzi, hat den Katholiken des Kts.

Tessin die für den hl. Vater übermachte

14te Sendung des Peterspfennigs in

einem besondern Schreiben verdankt.

" Kirchenstaat. R o m, Radikale

Stimmen über die Größe Papst

Pius IX. Das radikale ,D i r i t t o^

schreibt unterm 26. Juni 1863 anläß-

lich der Allocution, welche der Papst im

Consistorium vom 22. Juni gegen die

österreichischen Gesetze hielt: „Die vom

Papste gehaltene Ansprache ist ein neuer

Beweis, daß die römische Politik in ih-

rer Haltung sich immer gleich bleibt.

Der Papst verwirft die bekannten Ge-

setze der österreichischen Regierung, und

eingedenk seiner alten Macht erlaubt er

sich alle jene Handlungen, die aus diesen

Gesetze» entspringen, für null und nichtig

zu erklären. Gewiß, es liegt eine Kühn-

heit in dieser seiner Festigkeit; ja es liegt
eine Größe darin. Und wir, Roms

Gegner, müssen nun wieder einmal mchr

bekennen, daß dieser stolze Gleichmnth des

Papstthums, sich um Feinde und Hinder-
nisse nicht bekümmert, diese seine un-
beugsame Zähigkeit höchlichst gelobt und

wohl auch nachgeahmt zu werden verdiene."

So schreibt ein rothrepublikanisches Blatt,
von der Wucht der Triumphe, die Rom

immer feiert, gezwungen, dessen Macht
und Größe anzuerkennen.

Auch ein deutsches antikatholisches

Großblatt, und zwar die .Kölnische
Zeitung bringt anerkennende Worte.

Sie schreibt u. a. wie folgt: Wie man

auch über den Schritt Pius IX. urthei-
len mag, er zeugt von großer Kühnheit.
Von Italien bedrängt, von Frankreich

wider Willen beschützt, auch mit Port»-
gal entzweit, hat er außer Spanien kaum

noch eine katholische Macht, auf die er

zählen kann. Aber während die Wogen

der Zeit gegen die Felsen Petri stürmen,

führt der Papst eine solche Spreche auch

über Oesterreich und seine Regierung.

Ja, es ist nicht blo^ Oesterreich, welches

er angreift, wenn er die Civilehe ver-

dämmt, sondern auch andere Länder,

z. B. Frankreich und sämmtliche Staa-

ten, in denen ver Code Napoleon einge-

führt ist. Und alles das, während

er den weltlichen Arck der katholischen

Fürsten sehr nöthig hat, um den Nest

des Kirchenstaates, welcher ihm geblieben

ist, vor dem Andränge der Italiener zu

schützen."

^ Am 12. d. ist Baron Meysen-

bug, ans plötzlichen Befehl von Wien ab-

abgereist. Diese Abberufung läßt auf

wenig versöhnliche Absichten Seitens der

österreichischen Regierung schließen.

Oesterreich. Kardinal Erzbischof Ran-

scher hat unterm 2. Juli an den Klerus
der Erzdiözese ein Zirkularschreiben er-

lassen, welches die Stiftung eines Ge-

betvereins zum Gegenstande hat. Am

Schlüsse desselben heißt es: „Ich geneh-

mige den Gebetsverein zu Erlangung der

priesterlichen Beharrlichkeit, ertheile seinen

Statuten meine Gutheißung und über-

nehme das Protektorat desselben; zum
Leiter ernenne ich Hrn. Spiritual Kol-
ler, der die fromme Vereinigung eingelei-
tet hat und für Alles die treueste Ob-
sorge treffen wird."

* Bayern. Bambcrg, 17. Juli.
Schon von vielen Seiten treffen Anmel-

düngen ein zum Besuche der 19. Gene

ralversammlung aller katholischen Vereine

dahier, welche voraussichtlich großartig zu

werden verspricht. Das Vorbereitungs-
comité ersucht nicht nur um recht zahl-
reiche Anmeldungen, sondern wünscht die-

selben bis zum 15. August in Händen

zu haben, nm mit Sicherheit passende
Wohnung abgeben zu können. Ebenso

sind die zu stellenden Anträge bis zum
obigen Termine an das Comite einzu-

senden. (Wir können dagegen melden,

daß wir die einzelnen Tagsverhandlungen
und Vorträge dieser 19. Gcncralversamm-

lung im genauen, vollständigen Auszuge

durch unseren Korrespondenten sogleich

mitgetheilt erhalten. Die Redaktion

Bade». Mit der Erzbischofswahl geht

es nicht vorwärts. Hofgerichtspräsident

Prcstinari, vom Großherzog selbst nach

Freiburg gesendet, drang auf baldigste

Aufstellung einer zweiten Kandidatenliste;
es wurde ihm jedoch bedeutet, daß an-
gesichts der pävstl. Bulle davon keine

Rede sein könne, da ja nicht einmal Drei
unter den Vorgeschlagenen, sondern nur
ein Einziger (Hr. Orbi») als genehm

bezeichnet worden seien. Hr. Prestinari
stellte hierauf die Zulassung einer zweiten

Persönlichkeit, nämlich des Hrn. Bischofs

Eberhard von Trier, in Aussicht. Allein
dieses Kompromiß wurde nicht ange-
nommen und die entscheidende Erklärung
abgegeben: entweder es werden drei unter

den vorgeschlagenen Kandidaten von der

Regierung als annehmbar erklärt, oder

wir wählen nicht. So kann denn, wenn

die Regierung nachzugeben nicht entschlossen

ist, noch eine lange Zeit vergehen, bis
der Erzbischofssitz in Freiburg besetzt sein

wird.
> Die katholische Schulgemeinde in

Konstanz hat einen Antrag behufs Er-

Achtung einer beiden Konfessionen ge-

meinsamen Volksschule angenommen.

Personal-Chronik.
Ernennungen. sBer ni s cher Jura.j Im

Verlaufe des letzten Monats wurden vom

Hochwst. Gn. Bischof ernannt: zum Pfarrer
in Lies ber g Hochw. Hr. P. Schrofer,
bisher Vicar dafeibst, und zum Pfarrer in

Nenz lln gcn Hochw. Hr. F ridolin Stei-
n e r, bisheriger Pfarrer in Dittingen. Zur
Bewerbung ausgeschrieben ist die Pfarrstelle
in Dittingen.

fAargau.f Hochw. Herr Joseph
Nohncr in Baldingen feierte am

22. Juni seine Primiz, und den 13. Juli be-

gann er seine priesterlichc Wirksamkeit als ein-

stimmig gewünschter Psarrvikar seiner Wohn-

ortsgcmcindc Valdingen.
ünstullutioii. sSt. Gallen.f Den l-i. d.

feierte in Mur g der Hochw. Hr. Pfarrer I.
Schwarz, bisher Professor in Sargans,
unter zahlreicher Begleitung seiner Conkapitu-
laren und großer Theilnahme des hiesigen

(Hiezu eine Beilage.)
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Volkes seine Installation. Hochw. Hr. Dekan

Zindel stellte in musterhaft gedrängter Nede

den neuen Pfarrer als einen Boten des Frie-
dens dar, der die Wahrheit Verkündet, das

göttliche Gesetz handhabet und Versöhnung

spendet.

Vom Büchertisch.
Als Fortsetzungen und neue Ausga-'

ben bringe» wir unser» Leser» heute in
Erinnerung l

1) Bibliothek deutscher Klassiker von
W. Lindcuiann. Dieses vortreffliche,
für Schule und Haus berechnete, nach

Lebensbeschreibungen und Anmerkungen
versehene, mit sittlicher und religiö-
s er Tendenz verfaßte Sammlungen der

deutschen Klassiker hat tie 2. Lieferung
dem Lessing, die 3. demGöthc, die

4. dem Schiller gewidmet. Dir Hers
der'schc Buchhandlung hat durch Her-
ausgäbe dieser Bibliothek einem wirkli-
chcn Bedürfniß in höchst be sriedi-
gender Weise entsprochen, wir cmpfeh-
len dieses Werk neuerdings den Hochw.
Geistlichen und den katholischen Familie»
im Schweizerlaud zur Verbreitung und

Benützung. Ueber das fernere Ersehen

uen der Lieferungen werde» wir bericht

ten, so wie sie uns zukommen.

2) Von der vierten Auflage (mit
Bildern) der Alban Stolzeschcu Legende
ist das VII. und VIII. Heft auf unserem

Vüchcrtisch augelangt (Herder Freiburg).

3) Rcusch's Lehrbuch der Einleitung
in das Alte Testament ist in dritter,
verbesserter Auflage erschienen und

hat die Approbation des Hochwst. Erz-
bischofs von Freiburg erhalten (Herder
Freiburg).

à) Dr. Andreas Gaßncr hat das tl.
und III. Heft des zweiten Bandes
seines ausgezeichneten Handbuchs der

Pastoral versandt. Es werden etwa »och
7 Lieferungen erscheinen und dann dieses

für Theorie und Praxis sehr brauchbare
Werk vollständig in den Händen seiner

Leser sein.

5) Das Papstthum in den V ersten

Jahrhunderten von Dr. A. Wester-
»layer. Das 4. und 5. Heft dieser hi-
storisch-polemischen Schrift besprich! den

Einfluß der Päpste auf die Sakramente
im Einzelnen und zwar des Allarssakra-
ments und der Priesterweihe (Schaffhau-
sen Hurtcr).

6) Die Hurter'sche Buchhaud-
lung in Schaffhausen hak das I.
E. Schmid'schc Exempel-Gebetbuch,
welches die Kirchenzeitung als eines der

besten Andachtsbücher wiederholt empfoh-
len hat, in neuester Auflage versandt.

7) Von den vollständigen Werken des

Leopold Kist sind die Familienkrank-
hcitcn oder Neue Sargnägel (zwei
Bände) und

Aufklärung, Fortschritt und Freiheit
oder die wahre Bekehrung
in zweiter Auflage bei Kirch he im
in Mainz erschienen. Wenn die Leo-
pold Kist'schen Schristen in allen
Dörfern und Flecken und Städten gele-
sen und beherzigt werden, dann wird der

Zeitgeist ein christlicher und die

Zeit eine bessere werden. llllut.

Als Mittel zur geistlichen Betrachtung
und Erbauung empfehlen wir folgende
zwei Schristen:

1) Leben des srl. Alphons Rodri-
gucz, Laienbruders der Gesellschaft Jesu
von M. Hausherr, k. 3., welches in
drei Abschnitten nicht nur die Einzelhei-
ten aus dem Leben dieses Religiösen
schildert, sondern auch i» das innere
Geistesleben desselben eindringt und zur
Nachahmung seiner Tugenden einladet.
Der Verfasser hat bereits durch seine

Werke über Radbcrtns, Berchman», Ca-
nisius :c. sich als aszetischer Biograph
bewährt und durch diese Schrift über

Rodriguez neuerdings einen gelungenen

Beitrug zur geistlichen Wissenschaft gelic-
fert (Padcrborn Juufermann).

2) Marialogicn, vierzig Vetrachiun-
gen über dos Dogma der erbsündlosen

Empfänglich Mariens für gebildete katho-
lische Christen von einem Geistlichen (ohne
Angabe des Namens) bearbeitet (Lands-
Hut, Thoman).

Geistliches Saatkörnlein.
Da viele Bestellungen uns für bloß

l, 2 bis 6 und 12 Exemplare des „geist-
liehen Saatkörnleins" einlaufen, so machen

wir die wiederholte Anzeige, daß unter
30 Exemplaren kein Abonnement zur
regelmäßigen Versendung angenommen
wird. Wohl aber sind wir bei Bestellungen
unter 12 Exemplaren bereit, zum Preise
von 25 Cts. per Exemplar des Jahr-
gangs, wenn zuvor der Betrgg uns

franko eingeliefert worden, gegen Ende
Decembers die zwölf Monatblättchen
zusammen (in der bestellten Anzahl)
franko zuzusenden. Beträgt die Be-
stellung wenigstens ein Dutzend von
Exemplaren, so findet, bei gleicher Voraus-
setzung wie oben, dieselbe Gesawmtzusen-

dung des ganze» Jahrgangs je Ende
Decembers statt, jedoch zum Preise von

nur 20 CtS. für den Jahrgang. Dieß

gilt aber wohlverstanden nur sür die

Schweiz. Jn's Ausland müssen wir den

Mehrbetrag des Porto darausschlagen.

Solothurn, den 23. Juli 1868.
Die Direction des „geistlichen

Saatkörnleins."

Inländische Mission.
I. G e wöh nli ch e Vcr eins - Beit rage.

Durch Hochw. bischöfl. Kanzle, Appert in Chur
L.. aus dem Commissariat Schwhz:

Pfarrei Gersau Fr. 229. —

„ Morschach „ 19. -
„ Küßnacht „ 84. 15

Muotathal „ 69. -
Lowerz „ 29. —
Steinerberg „ 29. —

»/ Sattel „ 15. 39

„ Steinen „ 26. —

„ Arth 75. 55

„ Jngenbohl „ 69. —
L. Aus dem Commissariat Uri:

Pfarrei Ursern „ 95. —
L, Aus d. Kapitel Zürich-March:

Pfarrei Altendorf „ 61. -
» Dietikon „ 55. —
» Einsiedeln „ 1999. —

Feusisberg (für 1867

und 1368) 53. —
Freienbach „ 61. —
Galgenen „ 59. 59

Jnnerthal
"

25. —

l, Lachen „ 69. 15

„ Lintthal H 14. -Nuolen „ 19. —

„ Oberurnen „ 42. 59

„ Pilgersteg (Mission) „ 29. -
Reichenburg „ 22. -

„ Nheinau „ 49. -
Schübelbach „ 42. -
Tuggen „ 159. —

„ Vorderthal „ 9. 69

Wangen „ 55. —
Zürich 91. 25

Vom Marienverein in Soloth. „ 12. -Von Hochw. L. H. in Ein-
siedeln à 199. —

Durch Hochw. Pfr. Keller
aus d. Pfarrgemeinde Lengnau „ 52. 65

Durch Hochw. Decan Hastiger
in Luther»
aus d. Pfarrei Richenthal „ 28. —

Durch Hochw. Commissar Nieder-
berger:

». aus der Pfarrei Stans „ 499. —
b. „ „ „ Buochs „ 9t. 29
a. „ „ „ Wolfensckießen „ 17. 77
>1. „ „ „ Beckenried „ 17. —
s. „ „ „ Hergiswyl „ 17. 5
k. „ „ „ Emmetten „ 17. 59

Uebertrag laut Nr. 29 „ 19,999. 2g

Fr. 13,396 33

11. M issio n sfo n d.

x. von N. N. in Stans Fr. 199. —
Uebertrag laut Nr. 29: „ 1792. —

Fr. 1892. —

Für die kathol.s Kirche in Viel.
Von Hrn. M. in Solothurn -Fr. 49. —
Von Hochw. Hrn. D. C. „ 6. —
Von der löbl. St. Margariten-

bruderschaft „ 199. —
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Für den hl. Vater und
die päpstliche Armee.

Von einem Geistlichen der Stadt Luzern

Fr. 10. —
Aus der Pfarrei Sursee „ 100. —

Uebertrag laut Nr. 29: „ 13,290. 91

Fr. 13,400. 91

Katholische Schweizerblättcr für
Wissenschaft und Kunst,

Inhalt Ar. 7

Wissenschaft: Justin, der Philosoph und

Märtyrer, von ven „Zeilstimmen" gegen
das Evangelium Johannis mißbraucht.

Geschichte: Geschichte des Klosters Königs-
seiden, von Tb. v. Liebenau.

Kunff: Wesen, Vortrag und Begleitung des

gregorianischen Chorals. — Ueber Form,
Stoff und Polychromirung der Bilder. —

Conservirung von Wandgemälden.

Kirchenrecht: Ncchtsanschauungen und Re-

gierungsprinzipicn des hl. Papstes Gre-

gor VII., von p. Beat Rohner. — Der
staatliche Rechtsschutz und die neue Stellung
der katholischen Kirche in der Schweiz.

IWà- w ölt'outliclloo Llüttoin ninl Lûoliorvoi'/oiàiàkeii kriiKo^oixtoir Lüolloi' vtv.,
àll oàvaei- vviiîitlìi^ oà vvoilloo «oioit lloi'Màià Neue Erscheinungen treffen
regelmäßig nnd schnell ein nnd werden gerne zur Einsicht mitgetheilt.

9 kàlià îìàr ill I.u^erll.

Gemalte Kirchenfenster-Nauleaux
mit heilirzen Figuren, Blumen, Dessin nach Glasmalerei, empfiehlt zu gü-
tiger Bestellung

Carl August Eirisch,
Noulcauz-Fabrikannt in Augsburg.

Btan kann sick anch für Bestellungen derlliähc wegen an dessen Schwester
Fran Dir Würsch-Eirisch in Bnochs, Kt. Nnterwalden, wenden. 2^

Druck und Expedition von ik. Schwendimann in Sotothurn.


	

